Nicht alle Kinder gehen in die Schule

300 Kinder werden in der Steiermark zu Hause unterrichtet. Experten sehen dies kritisch.


Weil sie ihre Kinder auf keinen Fall in die Schule schicken wollten, erhielt ein deutsches Ehepaar mit seinen fünf Kindern politisches Asyl in den USA. Denn dort ist, anders als in Deutschland, Heimunterricht erlaubt. Die Romeikes hätten allerdings gar nicht so weit ziehen müssen, denn auch in Österreich gibt es einen Rechtsanspruch auf häuslichen Unterricht. 

Schulpflichtgesetz 

Auf diese Weise werden in der Steiermark derzeit nach Angaben des Landesschulrats rund 300 Kinder unterrichtet. Die Bedingungen dafür sind im Paragraph II des Schulpflichtgesetzes festgeschrieben. Die Eltern müssen spätestens eine Woche vor Schulbeginn beim Bezirksschulrat melden, dass sie ihr Kind zu Hause unterrichten wollen. Eine Begründung ist nicht notwendig. Grundsätzlich müssen diese Schüler am Ende des Schuljahres an einer Pflichtschule ihrer Wahl eine "Externistenprüfung" über den Stoff ablegen. Der steirische Schulpsychologe Joseph Zollneritsch bewertet Heimunterricht kritisch. "Ich halte eigentlich nichts davon", sagt er. "Lernen findet in hohem Maße in lernenden Gruppen statt. Man lernt voneinander und miteinander." Das sei für das Persönlichkeitswachstum wichtig. "Ein Nachteil ist auch, dass die Zeit, die Eltern mit dem Kind haben, zur Beziehungspflege genutzt werden sollte." Da sei das schulische Lernen eher ein Hindernis.

In der Steiermark gibt es häuslichen Unterricht laut Helga Thomann, Landesschulinspektorin für Volksschulen, vor allem bei Erstklässlern. Der Grund ist, dass es keine Rückstellungen mehr gibt. Deshalb melden einige Eltern, die meinen, dass ihr schulpflichtiges Kind noch nicht so weit sei, dieses für den häuslichen Unterricht an und können es so weiter in den Kindergarten schicken. Es ist in diesem Jahr nach dem Vorschullehrplan eingestuft und muss keine Prüfung ablegen. Schulpsychologe Zollneritsch plädiert daher dafür, den Schuleingang für Kinder anders zu gestalten. "Der Schuleintritt sollte zeitlich flexibler zwischen dem fünften und siebenten Lebensjahr möglich sein", sagt er. "Denn die Unterschiede zwischen den Kindern sind in dem Alter gewaltig."
